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§ 7 Schul-Raumordnungsprogramm
Übergeordneter Schulstandort

 Schul-Raumordnungsprogramm - Raumordnungsprogramm für das Schulwesen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Bei der Stillegung oder Au,assung einer Allgemeinen Sonderschule ist der übergeordnete Schulstandort der Standort

desjenigen Polytechnischen Lehrganges, in dessen Einzugsbereich die betro3enen Gemeinden und Gemeindeteile

fallen, sofern in der Anlage keine andere Angabe gemacht ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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